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Index

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 1990 §1 Abs3;

AWG 1990 §2 Abs1 Z2;

AWG 1990 §2 Abs2 Z2;

AWG 1990 §2 Abs2;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 93/04/0241 E 21. März 1995 VwSlg 14225 A/1995 RS 4

Stammrechtssatz

Wirtschaftkreisläufe können im Hinblick auf § 1 Abs 3 AWG 1990 nur dann als "spezi:sch" bezeichnet werden (und

daher Maßnahmen einer Verwertung in spezi:schen Wirtschaftskreisläufen dem in § 2 Abs 2 Z 2 AWG 1990

vorgesehenen Fall einer nach allgemeiner Verkehrsau?assung bestimmungsgemäßen Verwendung nur dann

gleichstehen), wenn die Bedingungen ihres Ablaufes von der Entstehung der zu verwertenden Sache bis zu ihrer

Verwertung eine Erfassung und Behandlung nach dem AWG 1990 im ö?entlichen Interesse nicht geboten erscheinen

lassen.
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